
Forderungen 
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anlässlich der Bundesratsinitiative zum Abbau der 

Ungerechtigkeiten bei der Opferrente 

                                                                                                                     Berlin, 12. Februar 2010

Wir, die Vertreter der Betroffenen, haben die Bundesratsinitiative zur Weiterentwicklung der 
Opferrente für politische DDR-Gefangene dankbar zur Kenntnis genommen. 
In unseren Augen ist es an der Zeit, das Gesetz weg von einer Sozialleistung für einkommens-
schwache ehemalige politische Häftlinge hin zu einer echten Ehrenpension zu entwickeln. 
Deshalb begrüßen wir den Vorschlag, Kriminellen die Opferrente abzuerkennen. Auch die 
Nichtberücksichtigung des Kindergeldes bei der Berechnung des Einkommens ist ein guter Schritt.
Allerdings legen wir den Politikern dringend nahe, nicht nur diese beiden Veränderungen 
vorzunehmen, sondern das gesamte Gesetz über die Opferrente zu überarbeiten.
Nach unserer Überzeugung gehört dazu:
- Aufnahme der bisher nicht berücksichtigten Opfergruppen, hier speziell der besonders hart 
betroffenen zwangsdeportierten Frauen
- ehemalige Häftlinge, die weniger als sechs Monate in Haft waren, in nach Haftmonaten 
gestaffelter Form in das Gesetz aufnehmen
- Opfergruppen, wie z. B. die Zwangsausgesiedelten oder Zersetzungsopfer der Stasi, für die es 
keine andere geeignete Entschädigung gibt, in die Regelung der Opferrente einbeziehen
- Personen, die aus politischen Gründen in der Psychiatrie festgehalten wurden, und Jugendliche, 
die aus politischen Gründen in Jugendwerkhöfen und Spezialkinderheimen untergebracht waren, 
ebenso aufnehmen
- Da die gesamte Familie unter der Haft oder später unter den finanziellen Verlusten gelitten hat, die 
die der Haft folgenden Repressalien im Berufsleben mir sich brachten, muss die Opferrente, 
vergleichbar mit der Altersrente, auf Witwen oder Witwer vererbbar werden.
Auch sollte, nachdem die Minister der letzten DDR-Regierung eine Ehrenpension von bis zu 900 
Euro erhalten, die Ehrenpension auf 750 Euro erhöht werden. Staffelungen nach Haftdauer wären 
sinnvoll. 
-Die mit der Gewährung der Opferrente verbundene Überprüfung der finanziellen Bedürftigkeit 
muss abgeschafft werden.
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